
Übersicht: Bemessungssätze in der Gesetzgebung der Länder 
 
Baden-
Württemberg 

 
§ 101 LBG 

Beihilfe  

Den Beamten, Ruhestandsbeamten, früheren Beamten, Witwern und Waisen wird zu Aufwendungen 
in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen sowie zur Gesundheitsvorsorge Beihilfe gewährt, 
solange ihnen laufende Besoldungs- oder Versorgungsbezüge zustehen. Das Nähere regelt das 
Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium durch Rechtsverordnung. Dabei ist 
insbesondere zu bestimmen: 

4. wie die Beihilfe zu bemessen ist. Die Beihilfe soll grundsätzlich zusammen mit Leistungen 
Dritter und anderen Ansprüchen die tatsächlich entstandenen Aufwendungen nicht 
übersteigen; sie soll die notwendigen und angemessenen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung der Eigenvorsorge und zumutbarer Selbstbehalte decken. In der Regel 
umfaßt die zumutbare Eigenvorsorge beim Beihilfeberechtigten 50 vom Hundert, beim nach 
der Höhe seiner Einkünfte wirtschaftlich nicht unabhängigen Ehegatten sowie bei 
Versorgungsempfängern 30 vom Hundert und bei den Kindern 20 vom Hundert dieser 
Aufwendungen, im Falle der freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung die Leistungen im Umfang nach dem Fünften Buch des 
Sozialgesetzbuches, soweit nicht pauschale Beihilfen vorgesehen werden; 

Bayern  
Art. 86a BayBG 

Beihilfe in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und sonstigen Fällen 

(3) Beihilfen werden als Vomhundertsatz der beihilfefähigen Aufwendungen (Bemessungssatz) oder 
als Pauschalen gewährt. Der Bemessungssatz beträgt bei Beamten und Richtern 50 v.H., bei 
Ehegatten sowie bei Versorgungsempfängern 70 v.H., bei Kindern und eigenständig 
beihilfeberechtigten Waisen 80 v.H. Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der 
Bemessungssatz eines Beihilfeberechtigten 70 v.H.; bei mehreren Beihilfeberechtigten beträgt der 
Bemessungssatz nur bei einem von ihnen 70 v.H. In besonderen Ausnahmefällen kann eine 
Erhöhung der Bemessungssätze vorgesehen werden. Die festgesetzte Beihilfe ist um 

1. 6 � je Rechnungsbeleg bei ambulanten 
ärztlichen, zahnärztlichen, 
psychotherapeutischen Leistungen 
sowie bei Leistungen von Heilpraktikern, 

2. 3 � je verordnetem Arzneimittel, 
Verbandmittel und Medizinprodukt, 
jedoch nicht mehr als die tatsächlich 
gewährte Beihilfe zu mindern 
(Eigenbeteiligung). 6 Die 
Eigenbeteiligung unterbleibt 

1. bei Aufwendungen für Waisen, für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, und 
für berücksichtungsfähige Kinder, 

2. für Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Angehörige, die Mitglied einer 
gesetzlichen Krankenversicherung sind, 

3. bei Pflegemaßnahmen, 

4. bei ärztlich veranlassten Folgeuntersuchungen durch andere Fachärzte, die 
entsprechend dem jeweiligen Berufsbild selbst keine therapeutischen Leistungen 
erbringen, 

5. bei anerkannten Vorsorgeleistungen und 

6. soweit sie für den Beihilfeberechtigten und seinen berücksichtigungsfähigen 
Ehegatten zusammen die Belastungsgrenze überschreitet. 



Die Belastungsgrenze beträgt 2 v.H. der Jahresdienst- bzw. Jahresversorgungsbezüge nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen ohne die kinderbezogenen Anteile im 
Familienzuschlag sowie der Jahresrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und einer 
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung. 8 Für chronisch Kranke im Sinn des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch beträgt die Belastungsgrenze 1 v.H., es sei denn, sie haben die wichtigsten 
evidenzbasierten Untersuchungen nicht regelmäßig in Anspruch genommen oder beteiligen sich nicht 
hinreichend an einer adäquaten Therapie. 

Berlin  
§ 44 LBG 
Beihilfen 

(1) Die Beamten und Versorgungsempfänger erhalten Beihilfen nach den für die unmittelbaren 
Bundesbeamten und Versorgungsempfänger des Bundes für die Gewährung von Beihilfen in 
Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen jeweils geltenden Vorschriften (Beihilfevorschriften) 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8. 
 

Brandenburg  

§ 45 LBG 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn  

(3) Beamte und Versorgungsempfänger erhalten Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und 
Todesfällen nach den für die Beamten und Versorgungsempfänger des Bundes jeweils geltenden 
Vorschriften mit der Maßgabe, dass Aufwendungen für Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (§ 
6 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe b der Beihilfevorschriften) nicht beihilfefähig sind. Die Maßgabe gilt nicht für 
am 1. Januar 1999 vorhandene Schwerbehinderte, solange die Schwerbehinderung andauert. 
Entsprechendes gilt für berücksichtigungsfähige Angehörige von Beihilfeberechtigten. Das 
Ministerium der Finanzen kann ergänzende Verwaltungsvorschriften erlassen und darin Verfahren 
und Zuständigkeiten abweichend von den in Satz 1 genannten Vorschriften regeln. 
 

Bremen  Bremisches Besoldungsgesetz 
 

 
 

Hamburg  

§ 85 HmbBG 

(9) Die Beihilfe bemisst sich nach einem Vomhundertsatz der beihilfefähigen Aufwendungen 
(Bemessungssatz); maßgebend sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entstehens der 
Aufwendungen. Der Bemessungssatz beträgt für Aufwendungen, die entstanden sind für 



1. Beihilfeberechtigte nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

50 v.H., 

2. Empfänger von 
Versorgungsbezügen, die als 
solche beihilfeberechtigt sind, 

70 v.H., 

3. berücksichtigungsfähige 
Ehegatten oder Lebenspartner 

70 v.H.,. 

4. berücksichtigungsfähige 
Kinder sowie Waisen, die als 
solche beihilfeberechtigt sind, 

80 v.H. 

Ist mehr als ein Kind berücksichtigungsfähig, erhöht sich der Bemessungssatz für den 
Beihilfeberechtigten nach Satz 2 Nummer 1 auf 70 v.H. Kinder, die nach Absatz 2 Satz 4 als 
berücksichtigungsfähige Angehörige gelten, werden bei der Anwendung des Satzes 3 nicht 
mitgezählt. Für die Anwendung der Sätze 1 bis 3 gelten die Aufwendungen 

1. für eine Familien- und Haushaltspflege im Falle der stationären Unterbringung der den 
Haushalt führenden Person als Aufwendungen der stationär untergebrachten Person, 

2. einer Begleitperson als Aufwendungen des Begleiteten, 

3. aus Anlass einer Geburt als Aufwendungen der Mutter 

4. für eine Familien- und Haushaltspflege im Falle des Todes der den Haushalt führenden 
Person als Aufwendungen der ältesten verbleibenden berücksichtigungsfähigen Person. 

Für beihilfefähige Aufwendungen, für die trotz ausreichender und rechtzeitiger Krankenversicherung 
wegen angeborener Leiden oder bestimmter Krankheiten auf Grund eines individuellen Ausschlusses 
keine Versicherungsleistungen gewährt werden oder für die die Leistungen auf Dauer eingestellt 
worden sind (Aussteuerung), erhöht sich der Bemessungssatz um 20 v.H., jedoch höchstens auf 90 
v.H. Dies gilt nur, wenn das Versicherungsunternehmen, bei dem die Versicherung besteht, die 
Voraussetzungen des § 257 Absatz 2a Satz 1 Nummern 1 bis 4 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch erfüllt. Bei freiwillig Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung mit der 
Höhe nach gleichen Ansprüchen wie Pflichtversicherte erhöht sich der Bemessungssatz auf 100 v.H. 
der sich nach Anrechnung der Versicherungsleistungen (Absatz 5 Sätze 1 und 2) ergebenden 
beihilfefähigen Aufwendungen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die gesetzliche Krankenversicherung Leistungen nicht gewährt oder die Leistungen nicht in 
Anspruch genommen werden, 

2. ein Zuschuss, Arbeitgeberanteil oder dergleichen von mindestens 21 Euro monatlich zum 
Beitrag zur Krankenversicherung gewährt wird. 

Für beihilfefähige Aufwendungen der in Absatz 2 Sätze 1 und 3 genannten Personen, zu deren 
Beiträgen für eine private Krankenversicherung ein Zuschuss auf Grund von Rechtsvorschriften oder 
eines Beschäftigungsverhältnisses mindestens in Höhe von 41 Euro monatlich gewährt wird, ermäßigt 
sich der Bemessungssatz für den Zuschussempfänger um 20 v.H. Beiträge für Krankentagegeld- und 
Krankenhaustagegeldversicherungen bleiben außer Betracht. Die oberste Dienstbehörde kann in 
besonderen Ausnahmefällen, die nur bei Anlegung strenger Maßstäbe anzunehmen sind, die 
Bemessungssätze erhöhen und Beihilfen unter anderen als den in diesem Gesetz und der auf 
Grundlage von Absatz 11 erlassenen Rechtsverordnung geregelten Voraussetzungen gewähren. 

Hessen § 92 HBG 

(2) Den Beamten und den Empfängern von Versorgungsbezügen werden in Krankheits-, Geburts- und 
Todesfällen sowie zu Aufwendungen für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge, zur Früherkennung 
von Krankheiten, für nicht rechtswidrige Schwangerschaftsabbrüche und nicht rechtswidrige 
Sterilisationen Beihilfen gewährt. Das Nähere regelt die Landesregierung durch Rechtsverordnung. 

Sie bestimmt insbesondere  



1. welche Aufwendungen voll oder teilweise beihilfefähig sind, 

2. unter welchen Voraussetzungen eine Beihilfe zu gewähren ist oder gewährt werden kann; 
dabei können die Einkommensverhältnisse des Ehegatten berücksichtigt werden, 

3. wie die Beihilfe zu bemessen ist; bei der Bemessung der Beihilfe ist insbesondere der 
Familienstand, soweit keine Sachleistungen gesetzlicher Krankenkassen vorliegen, sowie das 
Krankenversicherungsverhältnis der berücksichtigungsfähigen Personen und die 
wirtschaftliche Lage des nicht selbst beihilfeberechtigten Ehegatten zu berücksichtigen, 

4. in welchem Umfang freiwillig gesetzlich versicherten Beihilfeberechtigten, die keinen 
Beitragszuschuß erhalten und keinen ermäßigten Beitrag entrichten, zum Geldwert von 
Sachleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung Beihilfen zu gewähren sind. 

Die Landesregierung bestimmt die für die Gewährung der Beihilfe zuständigen Stellen. Die obersten 
Dienstbehörden können ermächtigt werden, durch Rechtsvorschrift die Zuständigkeiten abweichend 
zu regeln. 

Mecklenburg-
Vorpommern 

§ 91 LBG M-V 

(1) Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen werden nach den für die Beamten des 
Bundes geltenden Vorschriften mit der Maßgabe gewährt, dass Aufwendungen für Wahlleistungen bei 
stationärer Behandlung (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe b der Beihilfevorschriften in der Fassung vom 1. 
November 2001, GMBl. S. 918, in Verbindung mit §§ 22 , 23 der Bundespflegesatzverordnung vom 
26. September 1994, BGBl. I S. 2750, geändert durch das Gesetz vom 27. April 2001, BGBl. I S. 772), 
nicht beihilfefähig sind. 
 

Niedersachsen  
§ 87c NBG  
Beihilfen 

 
(1) Beamte und Versorgungsempfänger erhalten nach den für die Beamten und 
Versorgungsempfänger des Bundes geltenden Beihilfevorschriften in der Fassung vom 1.November 
2001 (GMBl. S.918), zuletzt geändert durch Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern vom 
30.Januar 2004 (GMBl. S.379), Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen sowie für 
Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten und für Schutzimpfungen nach Maßgabe des 
Absatzes 2.  
 

Nordrhein-
Westfalen 

 
§ 88 LBG  
Beihilfen 

Beamte, Ruhestandsbeamte sowie frühere Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der 
Altersgrenze entlassen sind, ihre versorgungsberechtigten Witwen (Witwer) und ihre 
versorgungsberechtigten Kinder im Sinne des § 23 des Beamtenversorgungsgesetzes erhalten, 
solange ihnen laufende Bezüge zustehen, Beihilfen zu den Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- 
und Todesfällen sowie zu den Aufwendungen anläßlich eines nicht rechtswidrigen 
Schwangerschaftsabbruchs und einer nicht rechtswidrigen Sterilisation. Beihilfefähig sind die 
notwendigen und angemessenen Aufwendungen für den Beihilfeberechtigten, seinen nicht selbst 
beihilfeberechtigten Ehegatten oder seine nicht selbst beihilfeberechtigte eingetragene 
Lebenspartnerin oder seinen nicht selbst beihilfeberechtigten eingetragenen Lebenspartner und seine 
nicht selbst beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähigen Kinder; die Gewährung von Beihilfen für 
einen Ehegatten oder eine eingetragene Lebenspartnerin oder einen eingetragenen Lebenspartner, 
der oder die nach der Höhe seiner oder ihrer Einkünfte wirtschaftlich selbständig ist, kann auf die Fälle 
beschränkt werden, bei denen durch die Aufwendungen trotz ausreichender Vorsorge eine 
unzumutbare Belastung des Beihilfeberechtigten eintritt. Bei der Bemessung der Beihilfe sind 
insbesondere der Familienstand, die Art der Aufwendungen, Ansprüche auf Heilfürsorge, auf 
Krankenpflege und sonstige Sachleistungen sowie Ansprüche auf Kostenerstattung auf Grund von 
Rechtsvorschriften und auf Grund arbeitsvertraglicher Vereinbarungen in der Höhe zu 
berücksichtigen, in der sie ohne Verzicht auf Leistungen oder Nichtinanspruchnahme von Leistungen 
zustehen; Leistungen von Versicherungen können berücksichtigt werden. Das Nähere regelt das 
Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium - bei Änderungen von grundsätzlicher 
Bedeutung im Benehmen mit dem Ausschuß für Innere Verwaltung des Landtags - durch 



Rechtsverordnung. Darin kann unabhängig von der Notwendigkeit und Angemessenheit der Kosten 
die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen bei zahnärztlichen Leistungen, bei Beschäftigung von 
Pflegekräften und Hauspflegekräften, bei Hilfsmitteln, bei Aufenthalten in Sanatorien und Heimen, bei 
Heilkuren, bei Behandlungen außerhalb des Wohnortes des Beihilfeberechtigten sowie in Todesfällen 
begrenzt werden; daneben kann der Beihilfebrechtigte über die Eigenvorsorge hinaus zu einer 
vertretbaren Selbstbeteiligung an den Kosten herangezogen werden. 

Rheinland-
Pfalz 

 
§ 90 LBG 
Beihilfen 

 
(1) Die Gewährung von Beihilfen zu den Aufwendungen 

1. in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, 
2. für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung eines angenommenen Kindes, 
3. in Fällen des nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs und bei nicht rechtswidriger 

Sterilisation und 
4. für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten 

richtet sich nach Grundsätzen, die das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständige 
Ministerium im Einvernehmen mit dem für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverordnung erlässt. In der Rechtsverordnung können auch Bestimmungen 
über die Gewährung von Beihilfen für Wahlleistungen gegen Zahlung eines monatlichen Betrages, 
das Verwaltungsverfahren und die für die Gewährung von Beihilfen zuständigen Behörden getroffen 
werden. 
 

Saarland   
§ 98 SBG 

 
(3) Beihilfen werden als Vomhundertsatz der beihilfefähigen Aufwendungen (Bemessungssatz) 
gewährt. Der Bemessungssatz beträgt für Aufwendungen der Beihilfeberechtigten 50 v.H., der 
berücksichtigungsfähigen Ehegatten und der Versorgungsempfänger 70 v.H. Für 
Aufwendungen von Kindern und selbst beihilfeberechtigten Waisen beträgt er 80 v.H. Sind zwei 
oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der Bemessungssatz eines 
Beihilfeberechtigten 70 v.H.; bei mehreren Beihilfeberechtigten gilt dies nur bei einem von ihnen 
zu bestimmenden Berechtigten. In Ausnahmefällen kann eine Erhöhung der Bemessungssätze 
vorgesehen werden. Beihilfe kann in Pflegefällen in Form einer Pauschale gewährt werden, 
deren Höhe sich am tatsächlichen Versorgungsaufwand orientiert. Es können Eigenbehalte von 
den beihilfefähigen Aufwendungen oder der Beihilfe abgezogen und Belastungsgrenzen 
festgelegt werden. Beihilfe darf nur gewährt werden, wenn sie zusammen mit von dritter Seite 
zustehenden Erstattungen die dem Grunde nach beihilfefähigen Aufwendungen nicht 
überschreitet. Zustehende Leistungen zu Aufwendungen nach Absatz 2 sind von den 
beihilfefähigen Aufwendungen abzuziehen, Leistungen aus einer privaten Krankenversicherung 
sind hiervon nicht erfasst.  
 

Sachsen § 102 SächsBG 
 
Den Beamten und Ruhestandsbeamten sowie deren versorgungsberechtigten Hinterbliebenen 
werden Beihilfen zu Aufwendungen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, zur 
Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von Krankheiten sowie zum Schwangerschaftsabbruch und 
zur Sterilisation gewährt, wenn und solange ihnen laufende Besoldungs- und Versorgungsbezüge 
zustehen. Beihilfen werden auch zu Aufwendungen für Ehegatten und Kinder der in Satz 1 genannten 
Personen gewährt. Das Nähere regelt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung. Dabei ist 
insbesondere zu bestimmen, 
1. welche Personen beihilfeberechtigt oder berücksichtigungsfähig sind, 
2. unter welchen Voraussetzungen Beihilfen gewährt werden und welche Aufwendungen beihilfefähig 
sind, 
3. wie die Beihilfen zu bemessen sind. Sie sollen zusammen mit den aus demselben Anlass 
gewährten Leistungen Dritter und anderer Ansprüche die entstandenen Aufwendungen nicht 
übersteigen und die notwendigen und angemessenen Aufwendungen unter Berücksichtigung der 
Eigenvorsorge und zumutbarer Selbstbehalte decken. In der Regel umfasst die zumutbare 
Eigenvorsorge beim Beihilfeberechtigten 50 Prozent, beim wirtschaftlich nicht unabhängigen 
Ehegatten sowie bei Versorgungsempfängern 30 Prozent und bei den Kindern 20 Prozent dieser 
Aufwendungen. 



 
Sachsen-
Anhalt 

§ 88a BG LSA 
Beihilfen 

(1) Beamte sowie Versorgungsempfänger erhalten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen sowie bei 
Empfängnisregelung, nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch und nicht rechtswidriger 
Sterilisation Beihilfen nach den für die Beamten und Versorgungsempfänger des Bundes jeweils 
geltenden Vorschriften. 

(2) Die zur Durchführung dieser Vorschriften erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das 
Ministerium der Finanzen. Es kann dabei hinsichtlich der Zuständigkeiten und des Verfahrens von den 
Vorschriften des Bundes abweichende Regelungen treffen. 
 

Schleswig-
Holstein 

 
§ 100 LBG 

(7) Die Beihilfe bemisst sich nach einem Prozentsatz der beihilfefähigen Aufwendungen 
(Bemessungssatz). Der Bemessungssatz beträgt für Aufwendungen, die entstanden sind für 

1. Beamtinnen und Beamte und entpflichtete Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer 

50 %, 

2. die Empfängerin oder den Empfänger von Versorgungsbezügen, die oder der als 
solche oder solcher beihilfeberechtigt ist 

70 %, 

3. die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Lebenspartnerin oder den 
eingetragenen Lebenspartner 

70 %, 

4. ein Kind sowie eine Waise, die als solche beihilfeberechtigt ist, 80 %, 

5. die Mutter eines nichtehelichen Kindes des Beihilfeberechtigten hinsichtlich der 
Geburt 

70 %. 

  Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der Bemessungssatz 
für die oder den Beihilfeberechtigten nach Satz 2 Nr. 1 

70 %. 

  Bei mehreren Beihilfeberechtigten beträgt der Bemessungssatz nur bei einer oder 
einem von ihnen zu bestimmenden Berechtigten 

70 %; 

  die Bestimmung kann nur in Ausnahmefällen neu getroffen werden.  
 

Thüringen  
§ 87 ThürBG 

Beihilfe 
 

(1) Den Beamten, Ruhestandsbeamten, früheren Beamten, versorgungsberechtigten Witwen, Witwern 
und Waisen wird zu Aufwendungen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen 
sowie zur Gesundheitsvorsorge Beihilfe gewährt, solange ihnen laufende Besoldungs- und 
Versorgungsbezüge zustehen. Die Beihilfevorschriften des Bundes sind in ihrer jeweiligen Fassung 
anzuwenden, soweit nicht durch Rechtsverordnung des für das Beihilferecht zuständigen Ministeriums 
etwas anderes bestimmt ist. 
 

 


